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Umſchau
Arten der Trennung von und aad —*

Die Revolution hat an mehreren rten Deulſchlands unverweilt die Loſung
„Trennung von II und Staat“ ausgegeben. Programm des heſſiſchen
Arbeiter⸗ und Soldatenrates vom 11 November wurde Unter Nr „Trennung
von W und Staat“ verlangt. D  te neue preußiſche Regierung agte Vi einem
Aufruf „An das preußiſche Volk“ am 13. November: „Von den zahlreichen
ufgaben, bor die ſich das neule reie Preußen jetzt und In Zukunft geſtellt ſieht,
ſeien nur teſe hervorgehoben: „Befreiung der ule von politiſcher und
kirchlicher Bevormundung. Trennung bon I und Kirche.“ Das Programm
des ate geiſtiger Arbeiter in Berlin bom gleichen Tage forderte neben radikaler
Reform der öffentlichen Erziehung, Einheitsſchule, freier ozentur U. dgl „Trennung ö
von V und Staat“

Die Revolution hat alſo geglaubt, der katholiſchen ir ogleich am
nſagen ollen, wie e8 das neue Reich bon 1871 im Kulturkampfe ge hat.
Die katholiſche Kirche verwirft die Trennung von Kirche und Q Gregor XVI.
verurteilte ſie Lamennais. Pius ies ſie Unter den en des Syl⸗
abu als zurü „Die V iſt vom laa und der IIi von der V

rennen.“ Leo III lehrte nicht anders m ſeinem großen Rundſchreiben
über die chriſtliche Staatsordnung Immortale Dei Pius adelte ſie n der
Moderniſtenenzyklika und wandte ſich te rennung m Frankreich und
ortuga In wu  igen Kundgebungen, die eingehend ſeine allgemeinen und
beſondern Gründe erläutern. Benedikt gab In ſeinem erſten Rundſchreiben, 0
in dem er die Urſachen des Weltkrieges namhaft ma  e, den Regierungen noch⸗
mals zu bedenken, ob eS ein Beweis von Staatsklugheit ſei, die Religion aus
IN und Ule verbannen.

ES rag ſich zudem, von welcher Art die vbon den Gewalthabern ans⸗

gedrohte Trennung ſei An und für ſich beſagt die Trennung eine indifferente,
neutrale Stellung des Staates zur Kirche Der gelrennte II faßt 2

＋ Re⸗
ligionsgeſellſchaften als 0 rivatgeſellſchaften auf und behandelt ſie wie jeden
andern privaten Verein. Er verleiht Kirchen oder Kirchengliedern kein Recht, was

nicht allen andern Vereinen und allen andern Bürgern, 10 enn ein geradezu
atheiſtiſcher I iſt, was 4 nicht allen Gottesleugnern ebenſo verliehe. Wie die
Verfaſſung der Kirche dem Staate nicht mehr als irgendein Privatvereinsſtatut gilt,
ſo auch ihre Geiſtlichen nicht mehr al irgendwelche Vereinsvorſtände oder angeſtellte;
ſie aben keinerlei uali als ſtaatliche Beamte, kein Prälat ha Sitz und Stimme
—5 einer Kammer. Der N beruft von ſich aus keinen Geiſtlichen zur oldaten⸗
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ſeelſorge oder an Wohlfahris⸗ oder Strafanſtalten auch nicht an eine Schulen
die ſtaatliche Erziehung iſt In den ſchlimmſten allen rein weltlich auf
religionsloſen Moralunterri beſchränkt Der U bezahlt der 1＋ ni ein
Budget verleugnet den Kultusetat; auch kein Beſteuerungs⸗ oder Um⸗
agere der * C iſt keine Religion Staatsreligion rklärt alle
Staatsakte vollziehen ſich ohne Religion, und bei religiöſen en ſich keine
amtliche Vertretung des Staates Die kirchlichen Feiertage werden nicht an⸗
rkannt oder im öffentlichen gewerblichen Leben durchgeſetzt der II ei nie
den weltlichen Arm zur Ausführung kirchlicher Beſtimmungen

Gewährt ſo der QA der Kirche ni ſo ſtehen ihm auch nicht mehr die
. aus der Zeit der Konkordate oder gar der ſtaatlichen Kirchenhoheit oder
des Staatskirchentum Nur eine allgemeine nach wahrer Staatsnotwendigkeit
bemeſſene Vereinspolizei kann der ir gegenüber unbeſchadet der ihr Uun⸗
veräußerlichen Freiheit geltend machen keine Kultuspolizei die über den Rahmen
dieſer Vereinspolizei hinausginge Er hat keinen Einfluß auf die Errichtung
und Beſetzung kirchlicher Stellen auf die Vorbildung der Geiſtlichen auf die
Entfaltung des kirchlichen Lebens wozu auch das Ordensleben gehört auf die
Erwerbung, Verwaltung, Veräußerung des Kirchenvermögens Er kann die Geiſt⸗
en nicht mehr Bureaudienſten heranziehen

So der Theorie Nun ehr aber die eſchichte daß die neutrale
e folgerichtige dem Begriff entſprechende Trennung nirgen verwiiklicht
wurde Die beiden großen i  E, Kirche und Qd kommen eben ielfach
überein einzelnen ächſten Zielen und ſtellen nſprüche dieſelben Menſchen
In ezug auf leſelbe Sache ſo müſſen ſie miteinander Fühlung nehmen. Daraus
ergeben ſich zwei Tten der Trennung, die nach entgegengeſetzter Richtung hin
bon der begriffsſtrengen Trennung abweichen .

Feindſelige Trennung herrſcht dort, der aa der 10 allerdings
Nni gibt aber ſie auch u M ihren Rechten beläßt ondern edrückt und eraubt
Ein Muſterland afur iſt Frankreich Die Trennung, die ereits die erſte Revolution
Unter Einziehung der Kirchengüter und päter auch Streichung des Kultusbudgets
vollzogen wurde zwar von Apoleon einigermaßen gutgemacht Aber
1905 kam durch zahlreiche kulturkämpferiſche Maßnahmen von äußerſter Ge⸗
häſſigkeit vorbereite Eern neue Trennungsgeſetz Die durch das Konkordat 1801
zurückgegebenen Güter wurden wieder weggenommen Die „Kultusvereine“ in
denen die ehemaligen Kirchen ſich organiſieren ſollten verſtießen die hie

iſche
Verfaſſung und alle Freiheiten der katholiſchen 21 ſie ſollten bon Karitas und
Schule ſich unbedingt fernhalten aſur ihre Verwaltung unerträglichen bureau⸗—
kratiſchen Bevormundung unterwerfen 1907 raubte man das noch übrige Kirchen⸗
vermögen Unerhörten Freiheitsentziehungen und Ausnahmegeſetzen wurden die
franzöſiſchen „freien“ Bürger unterſtellt die O  *  den angehörten

XI

Zahlreiche Belege man außer größeren erken handlichen
ein Neundörfer Die Frage der Trennung von V und Staat nach ihrem
gegenwärtigen Stande EI 8⁰ 120 S.) Unchen und Mergentheim 1913 inger
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Feindſelige Trennung herrſcht auch n Ecuador roher Form un exi
und In bolſchewiſtiſchen Rußland brutal geing man nach der Revolution 1911
in ortuga erke, indeſſen neueſtens wieder beſſere Zuſtände eingetreten
ſind Die Vorlage einem übelwollende Geſetz hat ſoeben die däniſche
Regierung ausgearbeitet “. Ungünſtige Nachrichten kommen aus dem
Tſchechenſtaat.

Vom gegenwärtigen preußiſchen Kultusminiſter 0 Hoffmann, der ſchon
früher aſt alljährlich die Trennung Land⸗ oder er  I befürworte hatte ?,
wurde eri  E er beabſichtige ſie nunmehr In kürzeſter auf dem Wege des
ekrete durchzuſühren. Ab 1 1919 ſolle die Zahlung der Kultusgelder
eingeſtellt werden die Geiſtlichen, die ſtaatlichen Gebäuden wohnen, verlaſſen
ieſe Es werde auch der Gedanke erwogen den ſtern ihr igentum abzu⸗
nehmen 8 Kardinal Hartmann erho aber ſofort charfen inſpru bei der
preußiſchen Regierung In München wirkte Wie Drohung die rote Fahne,
die V der erſten Revolutionswoche vom ſüdlichen Frauenturm 2

Am 21 November und päter fanden München kommuniſtiſche Verſamm⸗
lungen Der Freidenker Sontheimer verſicherte Uunte Läſterungen Gottes
und Beſchimpfungen der Kirche daß wenigen agen die Trennung vbon lr
und Q bei uns erfolgen werde Man mu die Kirchenvermögen be  a8
nahmen Die Kirchengebäude müſſen Gemeingut aller Menſchen werden Am

orgen 9e dort Gottesdienſte ſein aber nachmittags Vorträge und onzerte
für Freidenker Die Tempel müſſen Paläſte der Aufklärung werden oder ſie
ſind niederzureißen. Rufe Nieder mit den Pfaffen!“ ohnten dem Redner?
Wie chon der Revolutionsnacht vom auf den November aus plündernden
Haufen heraus Ufe „Nieder mit der Religion!“ erſchollen waren

Gegenüber den hier gewünſchten groben Rechtsverletzungen kennt aber
auch Beiſpiele von mehr oder weniger wo  wollender Trennung Wenn
die Trennung nicht wie Frankreich aus freimaureriſchem ud freidenkeriſchem
Haß und Zerſtörungswillen ondern aus wirklichen ſtaatlichen nmöglich⸗
keit der Verbindung hervorgeht mag V ²r trotz der Trennung ſoviel
Achtung und Wohlwollen für die Ir vorhanden ſein daß lan nicht bloß
Rechtswidrigkeiten vermeidet ondern der 11 vielmehr über die Neutrali ———hinaus entgegenkommt

Solches hört man aus den Vereinigten Staaten Die Neutralitã
Bekenntniſſe und Kirchen die der Unionsverfaſſung ausgeſprochen iſt wurde
nicht gerade durch unreligiöſe Geſinnung, ſondern durch die große religiöſe Ver

1 Katholikenzeitung Nr vom November 1918
ni Volkszeitung Nr 920 vom November 1918

3 Ebd Nr. 912 vom Nov 1918; Nr 915 vom 20 Nov 1918
Ebd Nr. 921 vom Nov 1918.
Bayeriſcher Kurier Nr. 325 vom Nov 1918; Nr. 331 vom Nov 1918;

Bayeriſche Staatszeitung Nr. 273 vom Nov 1918
eue rele Preſſe Nr vom 19 Nov 1918
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ſchiedenheit der Unionsſtaaten veranlaßt. Das Recht der Einzelſtaaten zudem
e Trennung noch mannigfach ab So iſt die Kirche von wenigen erträglichen
Einſchränkungen abgeſehen, in den Vereinigten Staaten frei Sie verwaltet ſich
ſelbſt ſie ründet eigene Schulen von der Volksſchule H bis zur Univerſität.
Die Orden edürfen keiner beſondern ſtaatlichen ulaſſung Das Kultusvermögen
iſt ielfach efreit von Steuern die Geiſtlichen vbon Militär⸗ und andern tenſten
Der Präſident kann allgemeine Bettage ausſchreiben wichtige Staatsakte entbehren
nicht religiöſen Einſchlages höchſte Beamte erſcheinen bei katholiſchen Veranſtaltungen
In Heer und Flotte an Gefängniſſen und Krankenhäuſern werden Geiſtliche der
verſchiedenen Konfeſſionen angeſtellt Sonntagsheiligung und Gottesdienſte ſtehen
Uunter rengem geſetzlichen U Wertvoll iſt daß Rechtsformen nden,
die ganz IWMM Gegenſatze dem Prokruſtesbett der ranzöſiſchen Kultusvereine
den Bedürfniſſen der Kirche entſprechen ſo daß ſie bei aller ſtaatlichen Korre  ei
1. 0 ihre hie  U erfaſſung wahren oder Stiftungen errichlen kann 7
iſt reilich nicht gewi obh die ſtarke reimaureriſche römung In den Vereinigten
Siaaten die bisherige Lage belaſſen ird owenig auch dieſe bei den ungeheuren
Verluſten die das gläubige Chriſtentum fortwähren erleidet als ein ed
bezeichnet werden kann.

Braſilien, das mit der die Trennung einführte, ieß der Ir ihr
Vermögen, auch Freiheit Verwaltung, Ordens⸗ und Schulweſen, unterhält
eine Vertretung beim Vatikan, anerkennt die Feſttage, beteiligt ſich amtlich an
lirchlichen Feiern enn auch mit Verquickung von Freimaurerei und katho⸗
liſchem Chriſtentum, wie 12 bei uns unmögli wäre Einer unſerer Mitarbeiter
beſprach dieſer Zeitſchrift 70 (1906) 531 547 die braſilianiſche Trennung
eingehend auf Grund langjähriger perſönlicher Erfahrung ſein ild wohl⸗
tuend ab das Im ſelben and 426 441 von dem franzöſiſchen Raubzug
entworfene Die Trennungen Irland und enf bedeuteten Befreiungen für
ungere niedergehaltene Mehrheiten Die Trennung in Baſel⸗Stadt war eine
olche mehr dem Namen als der ache nach da die proteſtantiſche und die alt⸗
katholiſche Kirche Wie als enre  E Korporationen anerkannt
lieben und d. ihr geſetzli geſchütztes Beſteuerungsrecht behielten

Zimmermann

„Eine rage un unſere en Volksgenoſſen ＋*

nter dieſer Auff richtet Geheimrat Prof Dr 0  N  27 Eucken, Lehrer der
Philoſophie .

＋ der Ule von Jena ‚ͤ-M der „Täglichen undſchau“ (Unter
haltungsbeilage Nr 253 vom 30 Oktober ·  1  U  V die deutſchen Katholiken
folgende Nſprache

„Die ſtürmiſchen Zeiten der Gegenwart machen manches Problem
der Augenblick achtlos vorbeigeht muß offen geſtehen daß mir die

gegenwärtige Stellung vieler unſerer katholiſchen Volksgenoſſen nicht recht ver⸗
ſtändlich iſt darf abet hinzufügen daß ein entſchiedener Gegner alleð
Kulturkampfes in, und daß ich von aufrichtiger Schätzung, Ehrerbietung bor


